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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am Sonntag, den 8. März 2026, finden in Bayern Kommunalwah-
len statt. Und damit die Entscheidung, wie Sie die nächsten sechs 
Jahre in Ihrer Stadt oder Gemeinde leben möchten. Denn wenn 
an diesem Tag in 71 Landkreisen und 2056 Städten, Märkten und 
Gemeinden gewählt wird, gehört Ihr Heimatort auch dazu. 

Bei den Kommunalwahlen geht es um Mitbestimmung vor der 
eigenen Haustür. Mit Ihren Stimmen wirken Sie an der Zukunft 
Ihrer Kommune mit und tragen dazu bei, Ihr Umfeld zu gestalten 
und zu verbessern.

Deshalb sind Ihre Stimmen so wichtig! Mit ihr nehmen Sie 
direkten Einfluss auf die Entwicklung Ihrer Gemeinde und Ihres 
Landkreises: Erschließung mit Straßen und  Wegen, Entschei-
dungen im öffentlichen Nahverkehr, Schulen und Krankenhäu-
ser, örtliche Einrichtungen in den Bereichen Kultur, Kinder- und 
Jugendarbeit oder Breitensport und vieles mehr… 

Wenn also die vielen Kreistage, Stadt-, Markt- und Gemeinderäte 
sowie auch die meisten Landrätinnen und Landräte, Oberbür-
germeisterinnen und Oberbürgermeister und erste Bürgermeis-
terinnen und erste Bürgermeister gewählt werden, beinhaltet 
das wichtige Themen, die Ihr wirtschaftliches, soziales und 
kulturelles Wohlergehen betreffen.

Erzählen Sie es Ihrer Familie, Ihren Bekannten und Freunden! 
Am 8. März 2026 ist Wahl! Entscheiden Sie mit, für eine weitere 
positive und starke Zukunft in Bayern. Für Ihre Gemeinde, Ihre 
Stadt und Ihren Landkreis – und sich und Ihre Mitmenschen.

Joachim Herrmann, MdL

Staatsminister

Sandro Kirchner, MdL

Staatssekretär



Wann wird gewählt?
am 8. März 2026

Wer wird gewählt?
​• Erste Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister

​• Landrätinnen und Landräte

​• Mitglieder der Gemeinde- und Stadträte

​• Mitglieder der Kreistage

Ausführliche Informationen zur Wählbarkeit finden 
Sie unter www.deinewahl.bayern.de/kommunalwahl.

Wer darf wählen?
Wählen dürfen alle Deutschen und Unionsbürgerin-
nen und  -bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet 
und seit mindestens zwei Monaten den Schwerpunkt 
ihrer Lebensbeziehungen (in der Regel ihren Haupt-
wohnsitz) in der jeweiligen Kommune haben.

Wo wird gewählt?
Gewählt wird am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr 
in dem Abstimmungsraum, der Ihnen von der 
Kommune in der Wahlbenachrichtigung mitgeteilt 
worden ist. Die Wahlbenachrichtigung geht allen 
Wahlberechtigten spätestens drei Wochen vor 
dem Wahltag zu. 

Sie haben zudem auch die Möglichkeit, ab dem 
16. Februar per Briefwahl zu wählen. Die Brief-
wahlunterlagen können bereits vorab beim zu-
ständigen Wahlamt beantragt werden.



Sie haben je eine Stimme.

Gibt es nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten, kann 
entweder diese oder eine andere Person gewählt werden, die 

dann handschriftlich in eindeutiger Weise (Name und z. B. 
Beruf) auf dem Stimmzettel eingetragen werden muss.

hellblauer 
Stimmzettel für 
die Landratswahl

Bürgermeisterund 
Landratswahl

gelber Stimmzettel 
für die Bürgermeis-
terwahl



Sie haben so viele Stimmen, 
wie Sitze zu vergeben sind.

Die Zahl steht ganz oben auf dem Stimmzettel.

Kumulieren und Panaschieren und ggf. Listenkreuz: Auf diese 
Weise können Sie Ihre Wunschkandidaten heraussuchen.

Einzelne Bewerber dürfen bis zu 3 Stimmen erhalten ​„Kumu-
lieren“).

Sie können Stimmen an Bewerber auf verschiedenen Listen 
vergeben („Panaschieren“).

Wenn Sie nicht alle Stimmen für einzelne Bewerber verwenden, 
können Sie zusätzlich eine Liste ankreuzen. Die restlichen 
Stimmen werden dann als Einzelstimmen von oben nach unten 
auf die noch nicht gekennzeichneten Bewerber verteilt. Mehr-
fach aufgeführte Bewerber werden mehrfach berücksichtigt. 
Streichungen sind möglich.

Wahl der Gemeinderäte 
und Kreistage

grüner Stimmzettel 
für die Wahl der 
Gemeinderäte

weißer Stimmzettel 
für die Wahl der 
Kreisrätinnen und 
Kreisräte



Sonderfall: nur ein Wahlvorschlag

In kleineren Gemeinden kann es vorkommen, dass der Stimm-
zettel nur Kandidatinnen und Kandidaten einer Partei oder 
Wählergruppe enthält. Dann können bis zu doppelt so viele 
Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste stehen, wie zu 
wählen sind. Doch Vorsicht: Sie haben deswegen nicht auch 
mehr Stimmen zur Verfügung.  

Sie können in diesem Fall 

​►	 ein Listenkreuz setzen (und einzelne Bewerberinnen 
und Bewerber streichen)

oder

​►	 einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern jeweils bis 
zu drei Stimmen geben.

​►	 Sie können auch „eigene“ Wunschkandidatinnen 
und Wunschkandidaten handschriftlich anfügen 
und ihnen bis zu drei Stimmen geben. Ihre Wunsch-
kandidatinnen und Wunschkandidaten müssen Sie 
eindeutig bezeichnen (z. B. Familienname, Vorname, 
Beruf, Anschrift).

​►	 Kumulieren ist hier möglich.

Wahl der 
Gemeinderäte



Informationen einholen über 
Parteien, Wählergruppen, 

Kandidatinnen und Kandidaten

Wahltermin merken

Wahlbenachrichtigung recht-
zeitig vor dem 16. Februar 2026 

erhalten?

Briefwahl beabsichtigt

Zum Abstimmungsraum 
gehen, Wahlbenachrichtigung 

und Personalausweis oder 
Reisepass mitnehmen 

bis 18 Uhr wählen

Nachfrage beim Wahlamt 
der Gemeinde Eintragung im 

Wählerverzeichnis?

Antrag stellen auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis beim 

Wahlamt der Gemeinde

Beschwerde gegen die Ableh-
nung von Anträgen möglich bis 

spätestens 23. Februar 2026

Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragen

•�  Stimmzettel ausfüllen, in den Stimmzet-
telumschlag legen und verschließen

• � Eidesstattliche Versicherung auf dem 
Wahlschein unterschreiben 

•  � Wahlschein mit Stimmzettelumschlag 
im verschlossenen rosa Wahlbrief an 

das Wahlamt schicken 

• � Eingang spätestens am Wahltag             
18 Uhr beim Wahlamt

Eintragung?

Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
werden ab dem 16. Februar zugestellt 

oder selbst abgeholt

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja
ja

Hinweise zum 
Wahlablauf



Weitere Informationen zu den Gemeinde- und 
Landkreiswahlen 2026 finden Sie unter: 

www.deinewahl.bayern.de
www.statistik.bayern.de/wahlen
https://www.blz.bayern.de/kommunalwahl-2026.html
www.behindertenbeauftragter.bayern.de
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Hinweis:
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im 
Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist wäh-
rend dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen 
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen 
oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwer-
bung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in 
einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner 
politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift 
zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Wollen Sie mehr über die Arbeit der 
Bayerischen Staatsregierung erfahren?
BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht 
zur Bayerischen Staatsregierung.
Unter Telefon 089 122220 oder per 

E-Mail an direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskünfte zu 
aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und 
Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.
Die Servicestelle kann keine Rechtsberatung in Einzelfällen geben.

Das Bayerische Innenministerium im Internet:

	 www.innenministerium.bayern.de

 	 www.x.com/BayStMI

 	 www.instagram.com/BayStMI

	 www.facebook.com/BayStMI

	� „Let’s talk Innenpolitik“ mit Joachim Herrmann – 
unser Podcast auf allen großen Plattformen


